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Zitat von Seph

Der Dienstherr muss dann dienstliche Interessen und die Interessen des Beschäftigten
gegeneinander abwägen und im Falle der Ablehnung diese begründen. Ob dann bei dir
im konkreten Einzelfall hinreichende Ablehnungsgründe vorliegen oder nicht, können
wir hier wohl kaum beurteilen.

Meine Erfahrung sagt, dass die Begründung, man hat verzichtet auf die Zeit (weil man sich ja
für zwei Jahre festlegen muss) in der Regel ausreicht, aber der Mangel aktuell so groß ist, dass
sie es selten machen.
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